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RS OGH 1979/9/12 3Ob668/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1979

Norm

ABGB §552

ABGB §553

Rechtssatz

War Gegenstand der letztwilligen Verfügung nicht der gesamte oder auch der weitaus überwiegende Teil des

Vermögens, kann diese letztwillige Verfügung nicht als Testament bzw als Testament mit zusätzlichen Vermächtnissen

angesehen werden.

Entscheidungstexte

3 Ob 668/78

Entscheidungstext OGH 12.09.1979 3 Ob 668/78
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